
Lizenziert für Dr.-Ing. Alexander Gosten.
Die Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.

©
 C

op
yr

ig
ht

 E
ric

h 
S

ch
m

id
t V

er
la

g 
G

m
bH

 &
 C

o.
 K

G
, B

er
lin



 4 · 25  Müll und Abfall 237

AUS DER FACHARBEIT DER DGAW E.V. 

EU nach 2030 –  
Kreislaufwirtschaft zum 
Standortfaktor entwickeln
Veranlassung
Kreislaufwirtschaft wird für alle Sekto-
ren der Wirtschaft angedacht. Sie kann 
einen wichtigen Beitrag zur Verminde-
rung von CO2-Emissionen leisten. Das 
gilt auch für die Kohlenstoff-Ökono-
mie. Um dies zu verdeutlichen, hat die 
EU-Denkfabrik der DGAW sich mit den 
wichtigsten Kohlenstoff-Lieferanten in 
der Abfallwirtschaft befasst: Kunststof-
fe und Biomasse.
10 Forderungen der DGAW
1. Vermeidung: Die Reduzierung des 

Ressourcenverbrauchs kann nur in-
ternational geregelt werden. Einsei-
tige nationale Maßnahmen würden 
einzelne Volkswirtschaften benach-
teiligen. Wir schlagen daher vor, das 
geplante globale Kunststoff-Abkom-
men (UN plastic treaty) schnellst-
möglich zu verabschieden und in 
diesem Rahmen über eine Obergren-
ze der globalen Kunststoffproduk-
tion zu entscheiden („restriction of 
plastic production“). Adressat: UNO, 
EU und EU-Mitgliedstaaten.

2. Beendigung der Deponierung von 
Siedlungsabfällen: Die Deponie-
rung unbehandelter Siedlungsabfäl-
le ist eine der größten Klimasünden. 
Mit der Beendigung dieser Depo-
nierung in der EU könnten jährlich 
über 120 Mio. Tonnen Treibhausga-
se eingespart werden. Die EU-Depo-
nierichtlinie muss ein verbindliches 
vollständiges Deponieverbot für un-
vorbehandelte Abfälle ab 2035 ent-
halten. Zusätzlich ist dies mit einem 
Exportverbot kohlenstoffhaltiger 
Siedlungsabfälle in Nicht-OECD 
Staaten zu verbinden. Adressat: 
OECD, EU (sowie Mitgliedstaaten). 

3. Rohstoffversorgung klimaneu-
tral sicherstellen: Die Vielzahl an 
Kunststoffquoten und -recycling-
zielen, die ins Downcycling führen, 
ist nicht effizient. Zusätzlich wer-
den polymerspezifische Regelungen 
diskutiert. Stattdessen sollten die 
auf EU-Ebene beschlossenen Sub-
stitutionsquoten bis 2030 etabliert 
werden, die Rezyklate tatsächlich 
als Ersatz für Neumaterial („virgin 
plastic“) nutzen – z.  B. produktbe-
zogene Regelungen, wie beispiels-
weise Einwegartikel, Verpackun-
gen, Kraftfahrzeuge und Textilien. 
Adressat: EU und Mitgliedstaaten.

4. Kohlenstoffversorgung der chemi-
schen Industrie: Eine verbindliche 
Substitutionsquote soll die bisher 
unverbindliche Zielvorgabe einer 
20 %igen Defossilisierung der che-
mischen Industrie bis 2030 erset-
zen. Dies kann insbesondere durch 
Abfall-Biomasse, Recycling von Koh-
lenstoffträgern und Carbon Capture 
and Utilisation (CCU) erreicht wer-
den. Die Defossilisierung sollte in 
den Emissionshandel einbezogen 
werden. Zugleich sollte die Subven-
tionierung der fossilen Rohstoff-
basis (Steuerbefreiung) der chemi-

schen Industrie sukzessive abgebaut 
und die hierdurch erzielten staatli-
chen Einnahmen zur finanziellen 
Unterstützung der Defossilisierung 
eingesetzt werden. Adressat: EU und 
Mitgliedstaaten.

5. Gleichwertigkeit der Recycling-
Technologien: Die Defossilisierung 
der chemischen Industrie erfordert 
permanente Kohlenstoffkreisläu-
fe. Dazu trägt werkstoffliches Re-
cycling bei – jedoch nur so weit, 
wie die tatsächliche Substitution 
von Neumaterial erfolgt (Rezykla-
te ersetzen „virgin plastic“). Werk-
stoffliches und chemisches Recyc-
ling sollten gleichwertig behandelt 
werden. Die energetische Abfallver-
wertung – Waste-to-Energy (WtE) – 
kann, sofern CO2 abgeschieden und 
chemisch genutzt wird (CCU), eben-
falls als gleichwertiges chemisches 
Recycling gelten. Über 50 % des CO2 
aus WtE-Anlagen ist biogenen Ur-
sprungs, deshalb können solche 
Anlagen sogar negative Emissionen 
liefern. Eine Anpassung der Abfall-
rahmenrichtlinie und der Taxono-
mie-Verordnung ist daher erforder-
lich. Adressat: EU und Mitgliedstaaten. 

6. Kein ‚toxisches‘ Recycling: Für Le-
bensmittelverpackungen aus Kunst-
stoffen (Food Contact Material, FCM) 
dürfen nach aktueller Rechtslage 
Rezyklate nur noch aus geschlosse-
nen gesicherten Produktkreisläufen 
verwendet werden. Für andere kon-
taktempfindliche („contact sensiti-
ve“) Produkte (Kinderspielsachen, 
Küchenutensilien, Textilien und 
Indoor-Artikel) müsste u. E. eben-
falls sichergestellt sein, dass Rezy-
klate „frei von Schadstoffen“ sind1. 
Hier sind der Verordnungsgeber 
und der Vollzug gefordert. Adressat: 
EU, Mitgliedstaaten, ECHA.

7. Transparenz der Rezepturen: Der 
digitale Produktpass nach Ökode-
sign-Verordnung sollte so ausgestal-
tet werden, dass für die Kunststoffre-
zyklate sowohl die Polymer- als auch 
die Additiv-Zusammensetzung voll-
ständig enthalten ist. Hierbei sind 
bereits vorhandene Deklarations- 
und Informationspflichten zusam-
men zu führen, damit bürokratische 
Doppelarbeit für die Unternehmen 
entfällt. Adressat: EU

8. Abbaubarkeit von Kunststoff-
produkten in der Umwelt: Pro-
dukte, die Mikroplastik enthalten, 
die in die Umwelt gelangen, müs-
sen nach EU-Recht vom Markt ge-
nommen oder künftig biologisch 
abbaubar sein. Nicht abbaubare 
Kunststoffe werden verboten. Die-
se Regelung sollte nach Auffassung 
der DGAW auf vergleichbare Pro-
dukte, die bestimmungsgemäß in 
die Umwelt gelagen, wie Mulchfo-

1   „frei von Schadstoffen“: Gemeint sind 
insbesondere SVHC- oder POP-Stoffe 
oberhalb der normierten Konzentratio-
nen. Das Einbringen von Rezyklaten in 
Erzeugnisse gilt unter REACH als „Ver-
wendung“.

lien, Fischernetze etc. ausgeweitet 
werden, da die Abfallwirtschaft kei-
ne Lösung bieten kann. Adressat: EU, 
Mitgliedstaaten, ECHA.

9. Individualisierung der Syste-
me der erweiterten Produktver-
antwortung: Substitutionsquoten 
für fossile Rohstoffe beispielswei-
se sollten zukünftig nicht vom je-
weiligen einzelnen Mitgliedsstaat 
oder von der chemischen Industrie 
als Ganzes einzuhalten, sondern je-
des einzelne Unternehmen sollte 
hierfür verantwortlich sein, zum 
Beispiel über die Altfahrzeug-, die 
Verpackungs- oder die Batteriever-
ordnung. Hierzu sind Ausgleichs-
mechanismen zwischen den Unter-
nehmen vorzusehen. Adressat: EU 
und Mitgliedstaaten.

10. Fazit: ‚Kohlenstoff-Paket‘ für 2030: 
Für die kommende Legislaturperi-
ode in Deutschland und der EU 
empfehlen wir daher ein „Kohlen-
stoff-Paket“ mit einem vollständi-
gen Deponierungsverbot für un-
vorbehandelte Siedlungsabfälle, 
einem Exportverbot für kohlen-
stoffhaltige Siedlungsabfälle und 
einer schrittweisen verbindlichen 
Defossilisierungsquote für die che-
mische Industrie. Im Gegenzug 
sollten unnötige Regelungen, ins-
besondere abweichende nationa-
le Recyclingquoten, die ins Down-
cycling führen, auslaufen. Nur noch 
wenige, aber zielführende Regelun-
gen sollten verbleiben. Zudem for-
dert die DGAW gezielte Finanzhilfen 
zur Transformation der Rohstoff-
basis der chemischen Industrie aus 
Steuereinnahmen durch den Ab-
bau der Subventionen für fossile 
Rohstoffe sowie auf EU-Ebene Gut-
schriften aus dem Emissionshan-
del oder für die fernere Zukunft die 
Einführung von Scope-4-Gutschrif-
ten (avoided emissions). Adressat: EU 
und Mitgliedstaaten.

Das Quellenverzeichnis erhalten Sie auf 
Anfrage bei der DGAW (info@dgaw.de).
Eine Langfassung des Positionspapieres 
wird in Ausgabe 5-2025 der Fach-
zeitschrift Müll und Abfall veröffent licht.

Abbildung 1
Das ‚Kohlenstoff-
Paket‘
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